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I.

203308

Änderungstarifvertrag 
zum Tarifvertrag

über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV)
vom 28. März 2015

Bekanntmachung des Finanzministeriums 
– B 6119 – 1 – IV –

vom 19. November 2015

Den nachstehenden Tarifvertrag gebe ich bekannt:

Änderungstarifvertrag 
zum Tarifvertrag

über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 

(Tarifvertrag Altersversorgung – ATV)
vom 28. März 2015

Zwischen

der Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das Bundesministerium des Innern,

der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,
vertreten durch den Vorsitzenden des Vorstandes, 

der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände,
vertreten durch den Vorstand,

einerseits

und

… …*)

andererseits

wird Folgendes vereinbart:
*) Gleichlautende Tarifverträge sind abgeschlossen worden mit
a) ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
 – Bundesvorstand –,
 diese zugleich handelnd für
 – Gewerkschaft der Polizei,
 – Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt,
 – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und
b)  dbb beamtenbund und tarifunion,
vertreten durch die Bundesleitung.

§ 1
Änderung des ATV

Der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002, zuletzt ge-
ändert durch den Änderungstarifvertrag Nr.  5 vom 30. 
Mai 2011 (arbeitgeberseitig abgeschlossen durch Bund, 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder und Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände) bzw. den Ände-
rungstarifvertrag Nr. 6 vom 24. November 2011 (arbeit-
geberseitig abgeschlossen durch Bund und Tarifgemein-
schaft deutscher Länder), wird wie folgt geändert:

1.   Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Angabe zu § 38 
folgende Angabe eingefügt:

 „§ 38a Sonderregelung für die TdL“

2.  Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt:

 „§ 38a
 Sonderregelung für die TdL

  Dieser Tarifvertrag gilt mit den Maßgaben des Er-
gänzungstarifvertrages zum Tarifvertrag über die be-
triebliche Altersversorgung der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes (Ergänzungstarifvertrag zum 
ATV) vom 28. März 2015.“

§ 2
Inkrafttreten

Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Juli 2015 in Kraft. 

Berlin, den 28. März 2015

– MBl. NRW. 2015 S. 794

21222

Änderung der Beitragsordnung 
der Psychotherapeutenkammer 

Nordrhein-Westfalen
durch Beschluss der Kammerversammlung 

vom 31. Oktober 2015

Aufgrund des §  23 Absatz  1 des Heilberufsgesetzes 
(HeilBerG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. April 2013 (GV. NRW. 
S. 202), hat die Kammerversammlung der Psychothera-
peutenkammer NRW in ihrer Sitzung am 31. Oktober 
2015 folgende Änderung der Beitragsordnung beschlos-
sen:

Artikel I

Die Beitragsordnung der Psychotherapeutenkammer 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 29. August 
2014, die Beitragstabelle zur Beitragsordnung sowie die 
Darstellung der Beitragsstufen (MBl. NRW. S. 656) wird 
wie folgt geändert:

1.  § 2 der Beitragsordnung wird wie folgt geändert:

 a)   In § 2 Absatz 1 Satz 1 der Beitragsordnung wird 
das Wort „einkommensabhängiger“ gestrichen. 
Ferner wird nach der Formulierung „Kammerbei-
trag erhoben“ der folgende Satzteil „, der sich aus 
einem für alle Mitglieder einheitlichen Grundbei-
trag sowie einem einkommensabhängigen Bei-
tragsteil zusammensetzt“ neu eingefügt. 

 b)   In § 2 Absatz 1 Satz 3 der Beitragsordnung wird 
das Wort „Kammerbeitrag“ ersetzt durch die 
Worte „einkommensabhängige Beitragsteil“.

 c)   In § 2 Absatz 2 Satz 2 der Beitragsordnung wer-
den die Worte „kein Kammerbeitrag“ ersetzt 
durch die Worte „nur der Grundbeitrag“.

 d)   In § 2 Absatz 3 Satz 1 der Beitragsordnung wer-
den nach dem Wort „Beitragsjahr“ die Worte 
„(Stichtag: 1. Februar)“ neu eingefügt. Ferner 
werden die Worte „zu einem Beitrag von 10,00 
EUR“ ersetzt durch die Worte „nur zum Grund-
beitrag“.

 e)   In §  2 Absatz  3 der Beitragsordnung wird der 
Satz  2 „Dieser Beitrag von 10,00 EUR wird nur 
erhoben, sofern im Bemessungsjahr Einkünfte aus 
psychotherapeutischer Tätigkeit von 10.001,00 
EUR oder mehr erzielt worden sind.“ ersatzlos ge-
strichen.

 f)   Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden zu den Sät-
zen 2 und 3.

 g)   In § 2 Absatz 4 Satz 1 der Beitragsordnung werden 
nach der Formulierung „Die Höhe“ die Worte „des 
Grundbeitrages sowie“ neu eingefügt. Das Wort 
„wird“ wird ersetzt durch das Wort „werden“.

2.   Der Buchstabe A. der Beitragstabelle zur Beitrags-
ordnung wird wie folgt geändert:

 a)   In A. Absatz  1 der Beitragstabelle wird der fol-
gende Satz  1 neu eingefügt: „Der Grundbeitrag 
beträgt 70,00 EUR.“. 

 b)   Die bisherigen Sätze 1, 2, 3 und 4 werden zu den 
Sätzen 2, 3, 4 und 5.

 c)   In A. Absatz 1 Satz 2 werden nach der Formulie-
rung „Der Hebesatz“ die Worte „zur Ermittlung 
des einkommensabhängigen Beitragsteils“ neu 
eingefügt.

 d)   In A. Absatz  1 Satz  3 wird die Formulierung 
„, beginnend ab 10.001,00 EUR“ gestrichen. 

 e)   In A. Absatz 1 Satz 5 wird die Zahl „700“ durch 
„770“ ersetzt. 

3.   Der Buchstabe B. der Beitragstabelle zur Beitrags-
ordnung wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift unter Buchstabe B. werden 
nach dem Wort „Beitragsbemessung“ die Worte 
„des einkommensabhängigen Beitragsteils“ neu 
eingefügt.
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 b)   In B. Absatz 1 wird das Wort „Kammerbeitrags“ 
ersetzt durch die Worte „einkommensabhängigen 
Beitragsteils“.

 c)   In B. Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Kammerbei-
trag“ durch die Worte „einkommensabhängige 
Beitragsteil“ ersetzt.

4.   Die Darstellung der Beitragsstufen wird wie folgt ge-
ändert:

 a)   Die Tabelle unter der „Darstellung der Beitrags-
stufen“ wird gestrichen und die folgende Tabelle 
neu eingefügt:

Einkünfte im 
Bemessungsjahr

Einkommensabhängiger 
Beitragsteil
Hebesatz: 0,7 %

Grund-
beitrag

Kammerbeitrag 
gesamt

0          bis 10.000  0,00 € 70,00 €  70,00 €

10.001 bis 15.000  70,00 € 70,00 € 140,00 € 

15.001 bis 20.000 105,00 € 70,00 € 175,00 €

20.001 bis 25.000 140,00 € 70,00 € 210,00 €

25.001 bis 30.000 175,00 € 70,00 € 245,00 €

30.001 bis 35.000 210,00 € 70,00 € 280,00 €

35.001 bis 40.000 245,00 € 70,00 € 315,00 €

40.001 bis 45.000 280,00 € 70,00 € 350,00 €

45.001 bis 50.000 315,00 € 70,00 € 385,00 €

50.001 bis 55.000 350,00 € 70,00 € 420,00 €

55.001 bis 60.000 385,00 € 70,00 € 455,00 €

60.001 bis 65.000 420,00 € 70,00 € 490,00 €

65.001 bis 70.000 455,00 € 70,00 € 525,00 €

70.001 bis 75.000 490,00 € 70,00 € 560,00 €

75.001 bis 80.000 525,00 € 70,00 € 595,00 €

80.001 bis 85.000 560,00 € 70,00 € 630,00 €

85.001 bis 90.000 595,00 € 70,00 € 665,00 €

90.001 bis 95.000 630,00 € 70,00 € 700,00 €

95.001 bis 100.000 665,00 € 70,00 € 735,00 €

100.001 und mehr 700,00 € 70,00 € 770,00 €

 b)   Unter der „Darstellung der Beitragsstufen“ wer-
den die Sätze „Übt ein Kammermitglied im Bei-
tragsjahr eine psychotherapeutische Tätigkeit 
nicht oder nicht mehr aus, so wird es zu einem 
Beitrag von 10,00 EUR veranlagt. Dieser Beitrag 
von 10,00 EUR wird nur erhoben, sofern im Be-
messungsjahr Einkünfte aus psychotherapeuti-
scher Tätigkeit von 10.001,00 EUR oder mehr er-
zielt worden sind.“ ersatzlos gestrichen.

Artikel II

Diese Änderung der Beitragsordnung wird im Ministeri-
alblatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt gege-
ben, im Mitteilungsblatt der Kammer (Psychotherapeu-
ten-journal) veröffentlicht und tritt am 1. Januar 2016, 
beginnend für das Beitragsjahr 2016, in Kraft.

Genehmigt.

Düsseldorf, den 9. November 2015

Ministerium für Gesundheit,
Emanzipation, Pfl ege und Alter

des Landes Nordrhein-Westfalen

– Az.:  232-0810.104 –

Im Auftrag

H a m m

Die vorstehende Beitragsordnung wird hiermit ausgefer-
tigt.

Düsseldorf, den 17. November 2015

Gerd  H ö h n e r

Präsident

– MBl. NRW. 2015 S. 794
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2160

Öffentliche Anerkennung
als Träger der freien Jugendhilfe

Bekanntmachung des Ministeriums für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport 

– 313-3.6102.01 – 
vom 13. November 2015

Die Bekanntmachung des Ministeriums für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport vom 28. Mai 1990 
(MBl. NRW. S. 810), zuletzt geändert durch Bekanntma-
chung vom 8. September 2015 (MBl. NRW. S. 627), wird 
wie folgt geändert:

1.   Bei dem Träger „Akademie Remscheid für musische 
Bildung und Medienerziehung e. V.“ wird der Name 
des Trägers geändert in „Akademie Remscheid für 
Kulturelle Bildung e. V.“. 

2.   Bei dem Träger „Berufsförderungswerk der Bauin-
dustrie NRW e. V.“ wird die Bezeichnung „e. V.“ er-
setzt durch „gGmbH“.

3.   Bei dem Träger „Deutsche Marine-Jugend d. V.“, 
wird „d. V.“ ersetzt durch „e. V.“.

4.   Bei dem Träger „Jugendverband Computer und Me-
dien (Stenojugend NRW)“ wird der Name des Trägers 
geändert in „Verband für Informationsverarbeitung 
NRW E. V. Westdeutscher Stenografenverband“. Das 
Wort „Dortmund“ wird ersetzt durch das Wort 
„Soest“.

5.   Bei dem Träger „Landesarbeitsgemeinschaft Lokale 
Medienarbeit Nordrhein-Westfalen e.  V.“ wird das 
Wort „Nordrhein-Westfalen“ ersetzt durch die Ab-
kürzung „NRW“ und das Wort „Solingen“ durch das 
Wort „Köln“.

6.   Der Träger „Landesarbeitsgemeinschaft Massenkom-
munikation NW e. V.“ wird gestrichen.

7.   Der Träger „Landesverband Kulturelle Bildung in 
der Jugendarbeit NW e.V.“ wird gestrichen.

8.   Der Träger „sozialer dienst familie e.V.“ wird gestri-
chen.

9.   Bei dem Träger „Verband allein stehender Mütter 
und Väter Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.“ 
wird der Name des Trägers geändert in „Verband al-
lein erziehender Mütter und Väter Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e. V.“. Das Wort „Oberhausen“ 
wird ersetzt durch das Wort „Essen“.

– MBl. NRW. 2015 S. 796

23213

Richtlinie über bauaufsichtliche 
Anforderungen an Schulen [1]

 (Schulbaurichtlinie – SchulBauR)
Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 

Stadtentwicklung und Verkehr – VI.1 – 170 –
vom 20. November 2015

Nummer  12 Satz  3 des Runderlasses des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 
„Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an 
Schulen“ vom 5. November 2010 (MBl. NRW. S.  830) 
wird aufgehoben.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

[1]  Notifi ziert gemäß der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren 
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 
vom 21. 7. 1998, S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 26 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2012 (ABl. L 316 vom 14. 11. 2012, S. 12).

– MBl. NRW. 2015 S. 796

764

Prüfungsordnung
der Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen
für den Studiengang Sparkassenbetriebswirt
mit den Abschlüssen Sparkassenbetriebswirt 

und Bankfachwirt S
vom 19. Mai 2015

Die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen, Anstalt 
des öffentlichen Rechts, erlässt aufgrund des §  4 Ab-
satz  2 und des §  7 Sparkassenakademiegesetz Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Juli 2013 (GV. NRW. S. 490) in Verbindung mit 
§§  2 Nummer  2.2, 11 Nummer  11.2.3 und 16 Num-
mer  16.2 der Satzung der Sparkassenakademie Nord-
rhein-Westfalen vom 18. November 2013 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. Februar 2015 (MBl. NRW. 
S. 69) folgende Prüfungsordnung: 

Inhaltsübersicht

I. Prüfungsart und Prüfungsausschüsse

§ 1 Art der Prüfungen

§ 2 Zweck und Ziel der Prüfungen

§ 3 Prüfungsausschüsse

§ 4 Zusammensetzung und Berufung

§ 5 Ausschluss, Befangenheit

§ 6 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

§ 7 Verschwiegenheit

II. Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen

§ 8 Prüfungstermine

§ 9  Zulassung zur Prüfung Sparkassenbetriebswirt und 
Bankfachwirt S

§ 10 Gliederung und Durchführung der Prüfungen

§ 11 Bewertungsmaßstab

§ 12 Schriftliche Prüfungen

§ 13  Schriftliche Arbeiten der Prüfung Sparkassenbe-
triebswirt

§ 14 Bestandene und nicht bestandene Prüfungsarbeiten

§ 15 Anrechnung von Vorqualifi kationen

§ 16  Anrechnung von schriftlichen Prüfungsleistungen 
der Prüfung Sparkassenbetriebswirt auf die Prü-
fung Bankfachwirt S

§ 17 Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung

§ 18 Beurteilung der schriftlichen Prüfungsleistungen

§ 19 Zulassung zur mündlichen Prüfung

§ 20 Mündliche Prüfungen

§ 21 Nicht bestandene mündliche Prüfungen

§ 22  Täuschungsversuch und ordnungswidriges Verhalten

§ 23 Feststellung des Gesamtergebnisses

§ 24 Beurkundung des Prüfungshergangs

§ 25 Zeugnis

§ 26 Einsicht in die Prüfungsunterlagen

§ 27 Krankheit, Rücktritt, Versäumnis

§ 28 Aufbewahrung der Prüfungsakten

§ 29 Übergangsvorschriften

§ 30 Inkrafttreten

I.
Prüfungsart und Prüfungsausschüsse

§ 1
Art der Prüfungen

(1) Die Sparkassenakademie Nordrhein-Westfalen (im 
Folgenden „Akademie“ genannt) führt den Studiengang 
Sparkassenbetriebswirt durch und nimmt hierbei die 
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Prüfung Sparkassenbetriebswirt sowie optional die Prü-
fung Bankfachwirt S ab.

(2) Die Funktionsbezeichnungen in dieser Prüfungsord-
nung werden allein zur besseren Lesbarkeit der Rege-
lungen entweder in weiblicher oder männlicher Form 
geführt. In jedem Fall sind stets beide Geschlechtsfor-
men gemeint.

§ 2
Zweck und Ziel der Prüfungen

(1) Durch die Prüfung Sparkassenbetriebswirt soll fest-
gestellt werden, ob der Prüfungsteilnehmer das Maß an 
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen sowie 
Verständnis für Zusammenhänge besitzt, das zur Über-
nahme besonders anspruchsvoller Aufgaben in der Kun-
denberatung und im Betriebsbereich sowie zur Über-
nahme von gesamtbankbezogenen Steuerungsaufgaben 
und Führungsaufgaben notwendig ist. Die erfolgreich 
abgelegte Prüfung führt zum Abschluss „Sparkassenbe-
triebswirt“.

(2) Durch die Prüfung Bankfachwirt S soll festgestellt 
werden, ob der Prüfungsteilnehmer das Maß an Fach-, 
Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen sowie Ver-
ständnis für Zusammenhänge besitzt, das ihn befähigt, 
in der Sparkasse qualifi zierte Fach- und Beratungsauf-
gaben eigenverantwortlich zu übernehmen. Die erfolg-
reich abgelegte Prüfung führt zum Abschluss „Bank-
fachwirt S“.

§ 3
Prüfungsausschüsse

Die Akademie errichtet Prüfungsausschüsse für die 
Durchführung der Prüfung Sparkassenbetriebswirt und 
der Prüfung Bankfachwirt S.

§ 4
Zusammensetzung und Berufung

(1) Die Prüfungsausschüsse für die Durchführung der 
Prüfung Sparkassenbetriebswirt und der Prüfung Bank-
fachwirt S bestehen jeweils aus:

a)  zwei Beauftragten der Arbeitgeber,

b)  zwei Beauftragten der Arbeitnehmer und

c)  zwei Beauftragten der Akademie.

Beauftragte der Akademie sollen entweder Mitglied des 
Vorstands der Akademie oder hauptberufl icher und in 
der berufl ichen Bildung tätiger Mitarbeiter der Akade-
mie sein. 

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben Stell-
vertreter. 

(3) Die Mitglieder und ihre Stellvertreter müssen für die 
Prüfungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung im 
Prüfungswesen geeignet sein.

(4) Die Berufung der Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Prüfungsausschusses erfolgt durch den 
Vorstand für längstens fünf Jahre.

(5) Die Beauftragten der Arbeitnehmer und deren Stell-
vertreter werden auf Vorschlag der im Einzugsgebiet der 
Akademie bestehenden Gewerkschaften und selbststän-
digen Vereinigungen von Arbeitnehmern mit sozial- und 
berufspolitischer Zielsetzung berufen. Werden Mitglie-
der und stellvertretende Mitglieder nicht in ausreichen-
der Zahl innerhalb einer von der Akademie festgesetzten 
angemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft der Vor-
stand insoweit nach pfl ichtgemäßem Ermessen.

(6) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der 
Prüfungsausschüsse können nach Anhören der an ihrer 
Berufung Beteiligten aus wichtigem Grund abberufen 
werden.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren 
Stellvertreter sind unabhängig und nur den für das Prü-
fungsverfahren geltenden Vorschriften unterworfen.

(8) Von Absatz 1 darf nur abgewichen werden, wenn an-
derenfalls die erforderliche Zahl von Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses nicht berufen werden kann.

§ 5
Ausschluss, Befangenheit

Wenn infolge Ausschlusses (§  20 VwVfG NRW) oder 
 Befangenheit (§ 21 VwVfG NRW) eine ordnungsgemäße 
Besetzung des Prüfungsausschusses nicht möglich ist, 
kann der Vorstand die Durchführung der Prüfung einem 
anderen Prüfungsausschuss übertragen. Das Gleiche 
gilt, wenn eine objektive Durchführung der Prüfung aus 
anderen Gründen nicht gewährleistet ist. 

§ 6
Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte je-
weils einen Vorsitzenden und regelt die Stellvertretung. 
Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vorsitzenden 
sollen nicht derselben Mitgliedergruppe angehören.

(2) Die Prüfungsausschüsse sind beschlussfähig, wenn 
zwei Drittel der Mitglieder mitwirken. 

(3) Die Beschlussfähigkeit setzt nicht voraus, dass alle 
drei Mitgliedergruppen bei der Beschlussfassung mit-
wirken. Ist für eine bestimmte Gruppe weder ein Mit-
glied noch ein Stellvertreter vorhanden oder verfügbar, 
kann ausnahmsweise ein Mitglied oder ein Stellvertreter 
einer anderen Gruppe eingesetzt werden.

(4) Der Prüfungsausschuss beschließt mit Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden, im Falle seiner Verhinderung 
die des Stellvertreters, den Ausschlag. 

§ 7
Verschwiegenheit

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sowie sonstige mit der Prüfung befass-
ten Personen haben über alle Prüfungsvorgänge Dritten 
gegenüber Verschwiegenheit zu wahren. Ausnahmen von 
Satz  1 bedürfen der Einwilligung des Vorstands der 
Akademie.

II. 
Vorbereitung und Durchführung von Prüfungen

§ 8
Prüfungstermine

Der Vorstand der Akademie setzt die Prüfungstermine 
fest und lädt die zu der Prüfung zugelassenen Prüfl inge 
ein. 

§ 9
Zulassung zur Prüfung Sparkassenbetriebswirt 

und Bankfachwirt S

(1) Die Zulassung zur Prüfung Sparkassenbetriebswirt 
bzw. Bankfachwirt S setzt voraus, dass der Bewerber 
den auf die Prüfung vorbereitenden Unterricht regelmä-
ßig besucht hat. Die Zulassung erfolgt gestaffelt entspre-
chend den jeweiligen Studienabschnitten (§  10 Abs.  1). 
Die Zulassung zur optionalen Prüfung Bankfachwirt S 
setzt eine gesonderte Anmeldung voraus.

(2) Vor Beginn des Studienabschnitts Vertriebsqualifi -
kationen muss der Prüfl ing das Wahlpfl ichtfach aus den 
schriftlichen Arbeiten dieses Studienabschnitts verbind-
lich festlegen. Ansonsten steht ihm die Option der Able-
gung der Prüfung Bankfachwirt S nicht offen.

Hierüber soll er bei Beginn des Studiengangs Sparkas-
senbetriebswirt in Kenntnis gesetzt werden. 

(3) Der Bewerber gilt als zugelassen, wenn die Zulas-
sung nicht vor Beginn der Prüfung oder des jeweiligen 
Prüfungsabschnitts vom Vorstand der Akademie versagt 
wird. 

(4) 

Bei Ablehnung der Zulassung kann binnen einer Woche 
nach Zustellung des ablehnenden Bescheides die Ent-
scheidung des Prüfungsausschusses beantragt werden.
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§ 10
Gliederung und Durchführung der Prüfungen

(1) Die Prüfung Sparkassenbetriebswirt gliedert sich in 
schriftliche Prüfungsteile entsprechend den Studienab-
schnitten des Studiengangs Sparkassenbetriebswirt: 

a)  Bankbetriebliche Qualifi kationen,

b)  Vertriebsqualifi kationen,

c)  Führungs- und Steuerungsqualifi kationen

sowie eine mündliche Prüfung. Die Prüfung Bankfach-
wirt S ist auf die Prüfungsteile Bankbetriebliche Qualifi -
kationen (Buchstabe a) und Vertriebsqualifi kationen 
(Buchstabe b) beschränkt. Die schriftlichen Prüfungs-
teile gehen der mündlichen Prüfung voraus.

(2) Termine für die Wiederholung von nicht bestandenen 
Prüfungsarbeiten (§  14 Absatz  2) sollen regelmäßig in 
Zusammenhang mit den allgemeinen Prüfungsterminen 
der Prüfungsteile anderer Studiengänge Sparkassenbe-
triebswirt angesetzt werden. Der Prüfungsausschuss 
kann in begründeten Ausnahmefällen eine andere Vor-
gehensweise bestimmen.

§ 11
Bewertungsmaßstab

Für die Bewertung der einzelnen schriftlichen und 
mündlichen Prüfungsleistungen sowie für die Feststel-
lung des Gesamtergebnisses werden folgende Punkte 
und Noten erteilt: 

100 bis 
92 Punkte

sehr gut eine den Anforderungen 
in besonderem Maße ent-
sprechende Leistung

unter 92 
bis 81 Punkte

gut eine den Anforderungen 
voll entsprechende Leis-
tung

unter 81
bis 67 Punkte

befriedigend eine den Anforderungen 
im Allgemeinen entspre-
chende Leistung

unter 67 
bis 50 Punkte

ausreichend eine Leistung, die zwar 
Mängel aufweist, aber im 
Ganzen den Anforderun-
gen noch entspricht

unter 50 
bis 30 Punkte

mangelhaft eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht ent-
spricht, jedoch erkennen 
lässt, dass gewisse 
Grundkenntnisse noch 
vorhanden sind

unter 30 
bis 0 Punkte

ungenügend eine Leistung, die den 
Anforderungen nicht ent-
spricht und bei der selbst 
Grundkenntnisse fehlen

§ 12
Schriftliche Prüfungen

(1) Der Vorstand der Akademie setzt die Aufgaben der 
schriftlichen Prüfung fest. Die Aufgaben sind geheim zu 
halten.

(2) Die Prüfungsarbeiten werden unter Anbringung ei-
ner Kenn-Nummer (ohne Angabe des Namens des be-
treffenden Prüfl ings) geschrieben und den Gutachtern 
vorgelegt. Nach Abgabe der Bewertung durch beide 
Gutachter wird der Kenn-Nummer auf der Arbeit der 
Name des betreffenden Prüfl ings hinzugefügt. 

§ 13
Schriftliche Arbeiten der Prüfung 

Sparkassenbetriebswirt

(1) Es sind acht Prüfungsarbeiten in konventioneller 
Form als Fachklausur, Fallstudie oder Aufsatz anzufer-
tigen und zwar wie folgt:

a) Sparkassen- und Bankbetriebswirtschaft,

b) Betriebswirtschaftslehre,

c) Recht/Steuern,

d) Wirtschafts- und Währungspolitik,

e) Vermögensmanagement,

f) Firmenkundenberatung,

g) Immobilienberatung,

h) Gesamtbanksteuerung/Geschäftspolitik.

Die Bearbeitungszeit beträgt je zwei Zeitstunden.

(2) Die Prüfungsarbeiten der Buchstaben a) bis d) gehö-
ren zum Prüfungsteil Bankbetriebliche Qualifi kationen, 
die Prüfungsarbeiten der Buchstaben e) bis g) zum Prü-
fungsteil Vertriebsqualifi kationen und die Prüfungsar-
beit des Buchstaben h) zum Prüfungsteil Führungs- und 
Steuerungsqualifi kationen (§ 10 Absatz 1).

§ 14
Bestandene und nicht bestandene Prüfungsarbeiten

(1) Eine schriftliche Prüfungsleistung ist bestanden, 
wenn sie mit mindestens 50 Punkten bewertet wurde.

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen in den einzelnen Ar-
beiten, die mit weniger als 50 Punkten bewertet wurden, 
können höchstens zweimal wiederholt werden. Werden 
im ersten Wiederholungsversuch wiederum weniger als 
50 Punkte erreicht, kann ein zweiter Wiederholungsver-
such erfolgen. Bezogen auf die mündliche Ergänzungs-
prüfung (§ 14 Abs. 3) gilt das Ergebnis des letzten Ver-
suchs. Der Prüfungsteilnehmer muss den auf die 
Teilnahme an der Wiederholungsklausur gerichteten An-
trag spätestens innerhalb von zwei Jahren, gerechnet 
vom Tage des Zugangs der Mitteilung der nicht bestan-
denen Prüfungsarbeit, stellen.

(3) Der Prüfungsteilnehmer kann für eine der in §  13 
Absatz 1 Buchstaben a) bis g) genannten Prüfungsarbei-
ten einmalig eine mündliche Ergänzungsprüfung bean-
tragen, wenn die Prüfungsleistung mit weniger als 50 
Punkten, aber mindestens mit 40 Punkten bewertet 
wurde. 

a)   Der Antrag muss spätestens innerhalb von zwei Jah-
ren, gerechnet vom Tage des Zugangs der Mitteilung 
der nicht bestandenen Prüfungsarbeit, gestellt wer-
den.

b)   Die Bewertung der schriftlichen Prüfungsleistung 
und der mündlichen Ergänzungsprüfung werden zu-
sammengefasst. Hierbei wird die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung doppelt gewichtet. Die 
mündliche Ergänzungsprüfung soll in der Regel nicht 
länger als 15 Minuten dauern. Sie wird durch den 
Prüfungsausschuss abgenommen. 

(4) Besteht der Prüfl ing eine der in § 13 Absatz 1 Buch-
staben a) bis h) genannten Arbeiten auch im Rahmen der 
zweiten Wiederholung nicht und sind die Voraussetzun-
gen der mündlichen Ergänzungsprüfung des Absatzes 3 
nicht gegeben oder ist das Ergebnis der schriftlichen 
Prüfungsleistung hiernach weiterhin weniger als 50 
Punkte oder ist die Frist für den Antrag auf eine Wieder-
holung der Prüfungsarbeit (§ 14 Absatz 2 Satz 4) abge-
laufen, so kann eine Zulassung zur mündlichen Prüfung 
nicht erfolgen (§  19) und die Prüfung Sparkassenbe-
triebswirt ist endgültig nicht bestanden. Soweit die in 
§ 9 geregelten Voraussetzungen gegeben sind, kann opti-
onal der Abschluss Bankfachwirt S angestrebt werden.

§ 15
Anrechnung von Vorqualifi kationen

(1) Von der Ablegung einzelner schriftlicher Prüfungs-
leistungen kann der Prüfl ing auf Antrag vom Vorstand 
der Akademie freigestellt werden, wenn er vor einer zu-
ständigen Stelle, einer öffentlich-rechtlichen oder staat-
lich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem 
staatlichen Prüfungsausschuss eine Prüfung in den letz-
ten fünf Jahren vor Antragstellung mit Erfolg abgelegt 
hat, die den Anforderungen der jeweiligen Prüfungsbe-
reiche entspricht. Eine Freistellung von der mündlichen 
Prüfung Sparkassenbetriebswirt (§  20 Absatz  4) bzw. 
Bankfachwirt S (§ 20 Absatz 5) erfolgt nicht.

(2) Von der Ablegung einzelner schriftlicher Prüfungs-
leistungen gemäß §  13 Absatz  1 Buchstaben e) bis g) 
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kann der Prüfl ing auf Antrag vom Vorstand der Akade-
mie freigestellt werden, wenn in den letzten fünf Jahren

a)   der Studiengang Sparkassenfachwirt für Kundenbe-
ratung einer regionalen Sparkassenakademie erfolg-
reich abgeschlossen wurde. In diesem Fall können 
zwei der drei der in § 13 in den Buchstaben e) bis g) 
genannten Prüfungsarbeiten angerechnet werden; der 
Prüfl ing kann wählen, welche beiden angerechnet 
werden sollen.

b)   ein Fachseminar einer regionalen Sparkassenakade-
mie oder der Managementakademie der Sparkassen-
Finanzgruppe erfolgreich abgeschlossen wurde. In 
diesem Fall können zwei der drei in § 13 in den Buch-
staben e) bis g) genannten Prüfungsarbeiten ange-
rechnet werden; der Prüfl ing kann wählen, welche 
beiden angerechnet werden sollen. Dabei darf die 
noch zu erbringende dritte Prüfungsleistung für den 
Studienabschnitt Vertriebsqualifi kationen (§  13 Ab-
satz  2) fachlich nicht überwiegend deckungsgleich 
mit den Inhalten des Fachseminars sein.

c)   sowohl der Studiengang Sparkassenfachwirt für 
Kundenberatung und ein Fachseminar erfolgreich 
abgeschlossen wurden. In diesem Fall erfolgt die voll-
ständige Anrechnung auf die Prüfungsarbeiten des 
Studienabschnitts Vertriebsqualifi kationen. Es ist 
keine der in § 13 Absatz 1 in den Buchstaben e) bis g) 
genannten schriftlichen Prüfungsleistungen zu er-
bringen, es sei denn, es erfolgt die Festlegung eines 
Wahlpfl ichtfaches (§  9 Absatz  2 in Verbindung mit 
§ 16 Absatz 1 Sätze 2 und 3).

(3) Anträge auf Freistellung von einzelnen Prüfungstei-
len nach § 15 sind schriftlich und regelmäßig vor Studi-
engangsbeginn zu stellen; der Nachweis über den Frei-
stellungsgrund gemäß § 15 ist dem Antrag beizufügen.

(4) Bei Ablehnung eines Antrags auf Freistellung ent-
scheidet der Prüfungsausschuss.

§ 16
Anrechnung von schriftlichen Prüfungsleistungen 

der Prüfung Sparkassenbetriebswirt auf die Prüfung 
Bankfachwirt S

(1) Aus den sieben gemäß § 13 Absatz 1 Buchstaben a) 
bis g) absolvierten Prüfungsarbeiten können fünf be-
standene Prüfungsarbeiten der Prüfung Sparkassenbe-
triebswirt auf die Prüfung Bankfachwirt S zur Anrech-
nung kommen, und zwar die Prüfungsleistungen der 
Arbeiten der Buchstaben a) bis d), und entsprechend der 
erfolgten Festlegung des Wahlpfl ichtfaches (§  9 Ab-
satz 2) eine Prüfungsleistung aus den Buchstaben e) bis 
g). Der Prüfungsteilnehmer kann von dem festgelegten 
Wahlpfl ichtfach nicht nach §  15 freigestellt werden; 
diese Prüfungsleistung ist in jedem Fall zu erbringen.

(2) Die Regelungen des §  14 Absätze 1 bis 3 gelten für 
die Prüfung Bankfachwirt S analog.

(3) Besteht der Prüfl ing eine der in Absatz 1 geregelten 
erforderlichen Arbeiten auch im Rahmen der zweiten 
Wiederholung nicht und sind die Voraussetzungen der 
mündlichen Ergänzungsprüfung (§  14 Absatz  3) nicht 
gegeben oder ist das Ergebnis der schriftlichen Prü-
fungsleistung hiernach weiterhin weniger als 50 Punkte 
oder ist die Frist für den Antrag auf eine Wiederholung 
der Prüfungsarbeit (§ 14 Absatz 2 Satz 4 in Verbindung 
mit § 16 Absatz 2) abgelaufen, so ist die Prüfung Bank-
fachwirt S endgültig nicht bestanden.

§ 17
Aufsicht bei der schriftlichen Prüfung

(1) Die Prüfungsarbeiten werden unter Aufsicht ange-
fertigt. Der Vorstand der Akademie bestimmt die Auf-
sichtführenden. Die Prüfl inge haben sich auf Verlangen 
des Aufsichtführenden über ihre Person auszuweisen.

(2) Die Prüfungsaufgabensätze sind getrennt in ver-
schlossenen Umschlägen aufzubewahren. Die Umschläge 
werden erst an den Prüfungstagen in Anwesenheit der 
Prüfl inge geöffnet. Bei jeder Prüfungsarbeit sind die 
Zeit, in der sie zu lösen ist, und die Hilfsmittel, die be-
nutzt werden können, anzugeben. Die Prüfl inge sind auf 

die Folgen von Täuschungshandlungen und Ordnungs-
verstößen hinzuweisen.

(3) Der Aufsichtführende fertigt eine Niederschrift über 
den Ablauf der schriftlichen Prüfung an und vermerkt in 
ihr jede Unregelmäßigkeit. Die abgegebenen Arbeiten 
sind von ihm in einem Umschlag zu verschließen und 
unmittelbar an das Prüfungssekretariat der Akademie 
zu übersenden.

§ 18
Beurteilung der schriftlichen Prüfungsleistungen

(1) Jede Prüfungsarbeit wird von zwei Gutachtern, die 
vom Vorstand der Akademie ausgewählt werden, beur-
teilt und mit einer Punktzahl (§ 11) bewertet. 

(2) Im Falle einer abweichenden Beurteilung sind die 
Gutachter gehalten, sich zu einigen. Kommt eine Eini-
gung nicht zustande, wird bei einer Abweichung von bis 
zu 5 Punkten der Mittelwert gebildet; Abweichungen 
von über 5 Punkten sind schriftlich gesondert zu be-
gründen. Der Prüfungsausschuss ist an die Begutach-
tung der schriftlichen Arbeiten und eine erfolgte Mittel-
wertbildung nicht gebunden. Nach der Begutachtung 
stehen die Prüfungsarbeiten allen Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses in den Geschäftsräumen der Sparkas-
senakademie zur Einsichtnahme zur Verfügung. Jedes 
Mitglied ist berechtigt, eine von dem Urteil des Gutach-
ters oder des Mitgutachters bzw. von dem Mittelwert ab-
weichende Beurteilung mit Begründung schriftlich zu 
vermerken. Bei abweichender Beurteilung legt der Prü-
fungsausschuss abschließend die Punktzahl der Prü-
fungsarbeit fest. Im Bedarfsfall kann der Prüfungsaus-
schuss zuvor eine ergänzende Stellungnahme der Gut-
achter einholen. 

§ 19
Zulassung zur mündlichen Prüfung

(1) Der Prüfl ing wird zur mündlichen Prüfung des Stu-
diengangs Sparkassenbetriebswirt nicht zugelassen, 
wenn nicht alle acht schriftlichen Prüfungsarbeiten des 
§ 13 Absatz 1 jeweils mit mindestens 50 Punkten bestan-
den wurden bzw. eine entsprechende Anrechnung gemäß 
§ 15 vorliegt.

(2) Zur mündlichen Prüfung Bankfachwirt S wird der 
Prüfl ing nicht zugelassen, wenn nicht die fünf in §  16 
Absatz 1 geregelten schriftlichen Prüfungsleistungen je-
weils mit mindestens 50 Punkten bestanden wurden 
bzw. eine entsprechende Anrechnung gemäß §  16 oder 
§ 15 vorliegt.

(3) Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. Bei 
Nichtzulassung ist die Prüfung nicht bestanden.

§ 20
Mündliche Prüfungen

(1) Die mündliche Prüfung wird durch den Prüfungs-
ausschuss abgenommen. Sie ist nicht öffentlich. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist jedoch berech-
tigt, Gäste zu der Prüfung zuzulassen, sofern der Prü-
fungsteilnehmer nicht widerspricht. Die Prüfl inge haben 
sich auf Verlangen des Vorsitzenden über ihre Person 
auszuweisen.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt 
auf Vorschlag des Vorstands der Akademie die Prüfer. 
Er kann auch Dozenten und Trainer, die nicht Mitglied 
des Prüfungsausschusses sind, beauftragen, Prüfungs-
fragen zu stellen und Bewertungsvorschläge zu machen. 
Der Prüfungsausschuss ist an Bewertungsvorschläge 
nicht gebunden.

(3) Bei der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen 
nur die Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend 
sein.

(4) Die mündliche Prüfung Sparkassenbetriebswirt be-
steht je Prüfungsteilnehmer aus einer Präsentation zu ei-
ner praxisorientierten Fallstudie aus einem der Fachge-
biete des Studiengangs nebst anschließendem Fragenteil 
sowie einem simulierten Mitarbeitergespräch. 
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(2) Die Prüfung Sparkassenbetriebswirt ist nicht be-
standen, wenn in der mündlichen Prüfung und im Ge-
samtergebnis nicht mindestens 50 Punkte erzielt wur-
den. 

(3) Die Prüfung Bankfachwirt S ist nicht bestanden, 
wenn in der mündlichen Prüfung und im Gesamtergeb-
nis nicht mindestens 50 Punkte erzielt wurden. 

(4) Bei der Prüfung Sparkassenbetriebswirt setzt sich 
das Gesamtergebnis aus den Ergebnissen der acht 
schriftlichen Prüfungsarbeiten und der mündlichen Prü-
fung zusammen. Hierbei sind das Durchschnittspunkter-
gebnis der schriftlichen Prüfungsarbeiten mit 4/5 und 
das Punktergebnis der mündlichen Prüfung mit 1/5 in 
Ansatz zu bringen. Im Falle einer Anrechnung von Vor-
qualifi kationen gemäß § 15 werden bei der Berechnung 
des Durchschnittswerts lediglich die absolvierten 
schriftlichen Prüfungsarbeiten berücksichtigt. Beim Ge-
samtergebnis werden nur die ersten beiden Nachkom-
mastellen ausgewiesen; weitere Stellen werden ohne 
Rundung gestrichen.

(5) Bei der Prüfung Bankfachwirt S setzt sich das Ge-
samtergebnis aus den Ergebnissen der fünf anrechen-
baren Prüfungsarbeiten gemäß §  16 Absatz  1 und der 
mündlichen Prüfung zusammen. Hierbei sind das 
Durchschnittspunktergebnis der schriftlichen Prüfungs-
arbeiten mit 5/6 und das Punktergebnis der mündlichen 
Prüfung mit 1/6 in Ansatz zu bringen. Die Regelungen in 
Absatz 4 Sätze 3 bis 5 gelten analog. 

(6) Das Gesamtergebnis ist dem Prüfl ing unverzüglich 
nach dem Abschluss der Prüfung mitzuteilen.

§ 24
Beurkundung des Prüfungshergangs

Über den Gang und das Ergebnis der Prüfung wird eine 
Niederschrift gefertigt. Die Niederschrift muss enthal-
ten:

a)  die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses

b)  die zur Prüfung zugezogenen Dozenten/Trainer

c)  sonstige Teilnehmer

d)  die Bewertung der schriftlichen Arbeiten

e)   das Prüfungsfach bzw. die Prüfungsfächer und ihre 
Bewertung in der mündlichen Prüfung

f)  das Gesamtergebnis 

g)   ggf. als Anlage die Bewertungsvorschläge der zugezo-
genen Dozenten/Trainer

h)  ggf. angerechnete Vorqualifi kationen.

§ 25
Zeugnis

(1) Besteht der Prüfl ing die Prüfung, erhält er ein Zeug-
nis, in dem das Ergebnis der schriftlichen Prüfungsleis-
tungen und das Ergebnis der mündlichen Prüfung sowie 
das Gesamtergebnis gemäß den Vorgaben des § 23 ange-
geben wird.

(2) Der Inhaber des Zeugnisses über die Prüfung Spar-
kassenbetriebswirt ist berechtigt, die Bezeichnung 
„Sparkassenbetriebswirt“ zu führen.

(3) Der Inhaber des Zeugnisses über die Prüfung Bank-
fachwirt S ist berechtigt, die Bezeichnung „Bankfach-
wirt S“ zu führen.

(4) Die Zeugnisse werden mit dem Siegel der Sparkas-
senakademie Nordrhein-Westfalen versehen und sind 
von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und von 
einem Mitglied des Vorstands der Akademie zu unter-
zeichnen. 

(5) Im Falle der Freistellung gemäß § 15 ist in das Zeug-
nis ein entsprechender Hinweis aufzunehmen.

§ 26
Einsicht in die Prüfungsunterlagen

Dem Prüfl ing wird auf Wunsch nach Abschluss des Prü-
fungsverfahrens in den Geschäftsräumen der Sparkas-

a)   Das Fachgebiet für die Präsentation wird dem Prüf-
ling mit der Einladung zur mündlichen Prüfung, frü-
hestens 3 Wochen und spätestens 2 Wochen vor der 
mündlichen Prüfung mitgeteilt; das Fach Mitarbei-
terführung ist hierbei ausgeschlossen. Die Präsenta-
tion soll 10 Minuten nicht überschreiten. Dem Prüf-
ling werden hierfür zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. 
Der daran anschließende Fragenteil kann sich fach-
übergreifend auf sämtliche Fächer des Lehrplans be-
ziehen und soll nicht länger als 10 Minuten dauern. 
Zur Vorbereitung der Präsentation werden dem Prü-
fungsteilnehmer 50 Minuten Zeit eingeräumt.

b)   Das simulierte Mitarbeitergespräch soll nicht länger 
als 20 Minuten geführt werden; zur Vorbereitung 
werden dem Prüfl ing 20 Minuten eingeräumt. 

Der Durchschnittswert der erzielten Punktzahlen aus 
der Präsentation nebst anschließendem Fragenteil und 
dem simulierten Mitarbeitergespräch gehen hälftig in 
die Bewertung der mündlichen Prüfung Sparkassenbe-
triebswirt ein.

(5) Die mündliche Prüfung Bankfachwirt S besteht je 
Prüfungsteilnehmer aus einem praxisorientierten Situa-
tionsgespräch auf Basis einer vorgegebenen Problemstel-
lung aus dem Wahlpfl ichtfach gemäß § 9 Absatz 2, wobei 
auch auf Themengebiete der in § 16 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 13 Absatz 1 Buchstaben a) bis d) geregelten 
Prüfungsfächer Bezug genommen werden kann. Dem 
Prüfungsteilnehmer werden hierfür zwei Aufgaben zur 
Wahl gestellt. Das praxisorientierte Situationsgespräch 
untergliedert sich in einen Vortrag des Prüfl ings und ei-
nen anschließenden Fragenteil. 

a)   Der Vortrag des Prüfl ings soll 10 Minuten nicht über-
schreiten. Der daran anschließende Fragenteil soll 
nicht länger als 10 Minuten dauern. Zur Vorbereitung 
des Vortrags werden dem Prüfl ing 30 Minuten Zeit 
eingeräumt. 

b)   Die mündliche Prüfung Bankfachwirt S ist gesonder-
ter Bestandteil der optionalen Prüfung Bankfachwirt 
S; eine Anrechnung auf die mündliche Prüfung Spar-
kassenbetriebswirt erfolgt nicht.

§ 21
Nicht bestandene mündliche Prüfungen

(1) Hat der Prüfl ing die mündliche Prüfung nicht be-
standen, kann die Prüfung zweimal wiederholt werden. 

(2) Die Anmeldung zur Wiederholung der mündlichen 
Prüfung muss innerhalb von zwei Jahren, gerechnet vom 
Tage der Beendigung der nicht bestandenen mündlichen 
Prüfung an, erfolgen.

(3) Der Prüfungsteil ist vollständig zu wiederholen.

§ 22
Täuschungsversuch und ordnungswidriges Verhalten

(1) Prüfl inge, die eine Täuschung versuchen oder erheb-
lich gegen die Ordnung verstoßen, können von dem Vor-
sitzenden des Prüfungsausschusses von der Teilnahme 
an der weiteren Prüfung ausgeschlossen werden. Erfolgt 
der Täuschungsversuch bzw. der erhebliche Verstoß ge-
gen die Ordnung bei der Anfertigung einer schriftlichen 
Arbeit, so kann der Aufsichtführende den Prüfl ing von 
der Fortsetzung dieser Prüfungsarbeit ausschließen. 
Über die Teilnahme an der weiteren Prüfung entscheidet 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

(2) Über die Folgen eines Täuschungsversuches oder ei-
nes erheblichen Verstoßes gegen die Ordnung entschei-
det der Prüfungsausschuss nach Anhören des Prüfl ings. 
Er kann nach der Schwere der Verfehlung die Wiederho-
lung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistungen anord-
nen oder die Prüfung für nicht bestanden erklären. Das 
gleiche gilt bei innerhalb eines Jahres nachträglich fest-
gestellten Täuschungshandlungen.

§ 23
Feststellung des Gesamtergebnisses

(1) Der Prüfungsausschuss stellt fest, ob und mit wel-
chem Ergebnis die Prüfung bestanden ist. 
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–  der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch 
den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) 1698/2005 (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S.  487), der zu dieser Verordnung 
 ergangenen Durchführungsverordnung (EU) Nr. 
808/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 (ABl. L 
227 vom 31.7.2014, S.  18) sowie der die Verordnung 
(EU) Nr.  1305/2013 ergänzenden Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 807/2014 der Kommission vom 11. März 
2014 (ABl. L 227 vom 31.7.2014, S. 1),

–  der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kont-
rollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur 
Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 
Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) 
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S.  549), der zu dieser Verord-
nung ergangenen Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 809/2014 der Kommission vom 17. Juli 2014 (ABl. 
L 227 vom 31.7.2014, S. 69) sowie der die Verordnung 
(EU) Nr.  1306/2013 ergänzenden Delegierten Verord-
nung (EU) Nr. 640/2014 der Kommission vom 11. März 
2014 (ABl. L 181 vom 20.6.2014, S. 48),

–  der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber land-
wirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsre-
gelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr.  637/2008 des Rates 
und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. 
L 347 vom 20.12.2013, S. 608),

–  der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. 
Juni 2007 über die ökologische Produktion und die 
Kennzeichnung von ökologischen / biologischen Er-
zeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr.  2092/91 (ABl. L 189 vom 20.7.2007, S.  1), der zu 
dieser Verordnung ergangenen Durchführungsverord-
nung (EG) Nr. 889/2008 der Kommission vom 5. Sep-
tember 2008 (ABl. L 250 vom 18.9.2008, S. 1), 

–  des im Rahmen des GAK-Gesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBl.  I S. 1055) 
beschlossenen Förderbereiches „Markt- und stand-
ortangepasste Landbewirtschaftung“,

–  der InVeKoS-Verordnung vom 24. Februar 2015 
(BGBl. I S. 166),

–  des Runderlasses des Finanzministeriums „Verwal-
tungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushaltsord-
nung“ vom 30. September 2003 (MBl. NRW S. 1254)

in den jeweils geltenden Fassungen und nach Maßgabe 
dieser Richtlinien Zuwendungen zur Förderung des öko-
logischen Landbaus. 

1.2 
Ein Anspruch auf Gewährung der Zuwendung besteht 
nicht, vielmehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf 
Grund ihres pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen ver-
fügbarer Haushaltsmittel.

2 
Gegenstand der Förderung

Förderfähig ist die Einführung und die Beibehaltung 
ökologischer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsver-
fahren und –methoden (ökologischer Landbau).

3 
Zuwendungsempfänger

Zuwendungsempfänger sind aktive Landwirtinnen oder 
Landwirte im Sinn des Artikels 9 der Verordnung (EU) 
Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Di-
rektzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr.  637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) 
Nr.  73/2009 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 608).

senakademie Einsicht in die eigenen Prüfungsunterlagen 
gewährt.

§ 27
Krankheit, Rücktritt, Versäumnis

(1) Ist der Prüfl ing durch Krankheit oder sonstige von 
ihm nicht zu vertretende Umstände an der Ablegung der 
Prüfung oder einzelner Prüfungsabschnitte verhindert, 
so hat er dies im Falle der Krankheit durch ein ärztli-
ches Zeugnis, im Übrigen in sonst geeigneter Form nach-
zuweisen. 

(2) Der Prüfl ing kann in besonderen Fällen mit Geneh-
migung des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses von 
der Prüfung zurücktreten.

(3) Bricht der Prüfl ing aus den in Absatz  1 oder 2 ge-
nannten Gründen die Prüfung ab, so wird die Prüfung 
an einem von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
ses zu bestimmenden Termin fortgesetzt. Der Prüfungs-
ausschuss entscheidet, in welchem Umfang die bereits 
gefertigten Prüfungsarbeiten anzurechnen sind. 

(4) Fehlt der Prüfl ing ohne ausreichenden Nachweis an 
einem Prüfungstag oder tritt er ohne Genehmigung des 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zurück, so gilt die 
Prüfung als nicht bestanden. Die Feststellung trifft der 
Prüfungsausschuss.

(5) Liefert ein Prüfl ing eine Prüfungsarbeit ohne ausrei-
chende Entschuldigung nicht oder nicht rechtzeitig ab, 
so gilt sie als „ungenügend“ (0 Punkte).

§ 28
Aufbewahrung der Prüfungsakten

Die Sparkassenakademie hat die Prüfungsniederschrif-
ten der Prüfungen mindestens 20 Jahre, die Prüfungsar-
beiten und die sonstigen Unterlagen mindestens 5 Jahre, 
vom Tage der mündlichen Prüfung an gerechnet, aufzu-
bewahren.

§ 29
Übergangsvorschriften

(1) Diese Prüfungsordnung gilt für Teilnehmer der Stu-
diengänge Sparkassenbetriebswirt, die nach dem 1. Ja-
nuar 2016 beginnen und auf Grundlage eines vom Ver-
waltungsrat am 19. Mai 2015 oder nach diesem 
Zeitpunkt verabschiedeten Lehrplans ausgebildet wer-
den.

(2) Für Prüfungen bei Studiengängen Sparkassenbe-
triebswirt, die auf Grundlage der vor dem 19. Mai 2015 
verabschiedeten Lehrpläne durchgeführt werden, fi nden 
die entsprechenden Vorschriften der jeweiligen Prü-
fungsordnung der Sparkassenakademie Nordrhein-
Westfalen vom 9. Januar 2014 weiterhin Anwendung. 

§ 30
Inkrafttreten

Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 796

7861

Richtlinien zur Förderung des ökologischen 
Landbaus

Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz – II A 4 – 62.71.40 –
vom 5. November 2015

1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

1.1 
Das Land gewährt auf der Grundlage 
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5.3
im Fall der Beantragung von Prämien für Dauergrün-
land im jeweiligen Verpfl ichtungsjahr einen durch-
schnittlichen Viehbesatz von mindestens 0,3 Raufutter-
fressenden Großvieheinheiten (RGV) je Hektar Dauer-
grünland einzuhalten,

5.4
auf die Umwandlung von Dauergrünland in Ackerland 
und auf eine wendende oder lockernde Bodenbearbei-
tung zur Vorbereitung einer Neueinsaat (Pfl egeumbruch) 
zu verzichten; die Bewilligungsbehörde kann ausnahms-
weise einen Pfl egeumbruch genehmigen, wenn die Gras-
narbe aufgrund höherer Gewalt oder außergewöhnlicher 
Umstände zerstört wurde und erneuert werden muss,

5.5
die aktuell verbindlichen Grundanforderungen gemäß 
Titel VI Kapitel I der Verordnung (EU) Nr.  1306/2013 
(Cross-compliance), die einschlägigen Kriterien und 
Mindesttätigkeiten gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe 
c Ziffern ii und iii der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013, 
die einschlägigen Mindestanforderungen für die Anwen-
dung von Düngemitteln und Pfl anzenschutzmitteln ein-
zuhalten, 

5.6
jede Abweichung vom Antrag, insbesondere jeden Wech-
sel des Nutzungsberechtigten, jede Änderung des Um-
fangs der geförderten Flächen oder des Viehbesatzes des 
Betriebes, mit dem Antrag auf Auszahlung, und bei Flä-
chenänderungen mit dem Flächenverzeichnis, der Bewil-
ligungsbehörde schriftlich mitzuteilen, 

5.7
alle für die Gewährung der Förderung notwendigen Un-
terlagen nach dem Verpfl ichtungszeitraum für weitere 
fünf Jahre aufzubewahren,

5.8
die Vorgaben zu Information und Publizität gemäß 
Nummer  2 des Anhangs III der Durchführungsverord-
nung (EU) Nr. 808/2014 einzuhalten,

5.9
an der fachlichen Bewertung (Evaluierung) der geförder-
ten Maßnahmen mitzuwirken und den vom Land Nord-
rhein-Westfalen beauftragten Stellen die hierzu erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen.

6 
Art der Zuwendung

6.1 
Zuwendungsart: Projektförderung.

6.2 
Finanzierungsart: Festbetragsfi nanzierung.

6.3 
Form der Zuwendung: Zuschuss.

7
Höhe der Zuwendung

Die Höhe der Zuwendung beträgt je Hektar und Jahr

7.1
bei der Einführung des ökologischen Landbaus für

–  Ackerfl ächen im 1. und 2. Jahr 520 Euro, im 3. bis 5. 
Jahr 260 Euro,

–  Dauergrünlandfl ächen im 1. und 2. Jahr 330 Euro, im 
3. bis 5. Jahr 220 Euro,

–  Gemüse- und Zierpfl anzenfl ächen im 1. und 2. Jahr 
1 440 Euro, im 3. bis 5. Jahr 400 Euro,

–  Dauerkultur- und Baumschulfl ächen im 1. und 2. Jahr 
2 160 Euro, im 3. bis 5. Jahr 940 Euro,

–  Unterglasfl ächen im 1. und 2. Jahr 6 000 Euro, im 3. 
bis 5. Jahr 5 000 Euro;

7.2
bei der Beibehaltung ökologischer Produktionsverfahren 
für

–  Ackerfl ächen 260 Euro, 

4 
Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 
Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist, 
dass die Zuwendungsempfänger

4.1.1
einen Antrag auf Zuwendung gemäß der Nummer  9.1 
vor Beginn des Verpfl ichtungszeitraums und einen jähr-
lichen Antrag auf Auszahlung gemäß der Nummer  9.4 
fristgerecht bei der zuständigen Bewilligungsbehörde 
stellen, 

4.1.2
die Voraussetzungen gemäß der Nummer 3 erfüllen,

4.1.3 
sicherstellen, dass die Einhaltung der Verpfl ichtungen 
sowie die Angaben zum Antrag jederzeit an Ort und 
Stelle durch die zuständigen Prüfungsorgane kontrol-
liert werden können, dem beauftragten Kontrollpersonal 
die erforderlichen Auskünfte erteilt werden, der Zugang 
zu Flächen und Wirtschaftsgebäuden ermöglicht wird 
und ihnen unbegrenzt Einsichtnahme in die für die Be-
urteilung der Einhaltung der Zuwendungsbestimmungen 
notwendigen betrieblichen Unterlagen gewährt wird,

4.1.4
ihr Einverständnis erteilen, dass die Daten zur Förde-
rung, insbesondere der Name und die Gemeinde, in der 
die Zuwendungsempfänger wohnen, sowie die Bezeich-
nung der Maßnahme und die Höhe der Zuwendung, ge-
mäß § 2 des Gesetzes zur Veröffentlichung von Informa-
tionen über die Zahlung von Mitteln aus den 
Europäischen Fonds für Landwirtschaft und Fischerei 
vom 26. November 2008 (BGBl. I S. 2330) in der jeweils 
geltenden Fassung, in das veröffentlichte Verzeichnis 
der Zuwendungsempfänger aufgenommen werden.

4.2
Die Flächen, für die eine Zuwendung beantragt wird, 
müssen landwirtschaftliche Produktionsfl ächen sein, die 
in Nordrhein-Westfalen liegen. 

Nicht förderfähig sind 

a)  Landschaftselemente,

b)   Flächen, für die eine Rechtsverpfl ichtung zur Umset-
zung von Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen be-
steht, 

c)   Flächen im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfa-
len, von Gemeinden und Gemeindeverbänden oder 
des Bundes, bei denen bereits vertraglich Bewirt-
schaftungsaufl agen, die denen der beantragten För-
dermaßnahme nach diesen Richtlinien entsprechen 
oder darüber hinausgehen, vereinbart worden sind,

d)   Flächen im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfa-
len, von Gemeinden und Gemeindeverbänden oder 
des Bundes, sofern diese Flächen mit öffentlichen 
Mitteln zu Umwelt- oder Naturschutzzwecken erwor-
ben worden sind.

Abweichend hiervon kann im Fall der Buchstaben c und 
d die Bewilligungsbehörde bei landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen in öffentlichem Eigentum, die auch 
pachtzinsfrei nicht verpachtet werden können, nach den 
konkreten Umständen des Einzelfalles eine Zuwendung 
nach diesen Richtlinien gewähren.

5
Verpfl ichtungen der Zuwendungsempfänger

Die Zuwendungsempfänger sind verpfl ichtet,

5.1
für die Dauer von mindestens fünf Jahren im gesamten 
Betrieb ökologischen Landbau nach den Vorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 zu betreiben; von die-
ser Verpfl ichtung ist die Bienenhaltung und die Aqua-
kultur ausgenommen,

5.2
jährlich eine Bescheinigung der Kontrollstelle über die 
Kontrolle nach der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 inner-
halb von sechs Wochen nach der Kontrolle vorzulegen, 
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–  Enteignung des gesamten Betriebes oder eines wesent-
lichen Teils davon, soweit diese Enteignung am Tag 
des Eingangs der Verpfl ichtung nicht vorherzusehen 
war.

Fälle höherer Gewalt und außergewöhnliche Umstände 
sind der Bewilligungsbehörde schriftlich und mit ent-
sprechenden Nachweisen innerhalb von 15 Arbeitstagen 
nach dem Zeitpunkt anzuzeigen, ab dem die Zuwen-
dungsempfänger beziehungsweise die Rechtsnachfolger 
oder die Vertretungen hierzu in der Lage sind.

8.3
Aufhebung, Änderung des Zuwendungsbescheides, 
Rückzahlung

8.3.1
Muss die Maßnahme 

–  aufgrund von Änderungen der relevanten Anforderun-
gen gemäß Nummer 5.5, über die die Verpfl ichtungen 
hinausgehen müssen, oder

–  zur Vermeidung von Doppelfi nanzierung der Metho-
den nach Artikel 43 der Verordnung (EU) Nr. 
1307/2013 (greening) im Fall der Änderung dieser Me-
thoden, oder

–  an den Rechtsrahmen des nachfolgenden Programm-
planungszeitraums 

angepasst werden, ist der Zuwendungsbescheid entspre-
chend während der Laufzeit abzuändern oder auf 
Wunsch der Zuwendungsempfänger aufzuheben. Bereits 
gewährte und ausgezahlte Zuwendungen sind in diesen 
Fällen nicht zurückzufordern. 

8.3.2
Die beantragte Zuwendung wird abgelehnt oder zurück-
genommen, wenn die Zuwendungsvoraussetzungen nicht 
erfüllt sind.

8.3.3
Wird festgestellt, dass die Fläche, auf welcher die För-
dermaßnahme ordnungsgemäß durchgeführt wurde, die 
im Antrag auf Auszahlung (Flächenverzeichnis) erklärte 
Fläche unterschreitet, wird der Zuwendungsbetrag, so-
weit nachfolgend nicht anderes bestimmt ist, auf der 
Grundlage der bei der Kontrolle ermittelten Fläche fest-
gesetzt. Zu Unrecht gewährte Zuwendungen sind zu-
rückzuzahlen.

8.3.4
Rückforderungsbeträge, einschließlich darauf entfallen-
der Zinsen, können mit künftigen Zahlungen im Rahmen 
von Beihilfeanträgen verrechnet werden.

8.3.5
Die Verpfl ichtung zur Rückzahlung entfällt, wenn die 
Zahlung auf einen Irrtum der zuständigen Behörde 
selbst oder einer anderen Behörde zurückzuführen ist, 
der von den Zuwendungsempfängern billigerweise nicht 
erkannt werden konnte. Es sei denn, der Irrtum beruht 
auf einer fehlerhaften Berechnung der betreffenden 
Zahlung und der Rückforderungsbescheid wurde inner-
halb von zwölf Monaten nach der Zahlung übermittelt.

8.4
Kürzungen und Ausschlüsse

8.4.1
Flächenabweichungen 

Kürzungen der Zuwendungen oder Ausschlüsse auf-
grund von Flächenabweichungen zwischen beantragter 
und im Rahmen der Kontrolle festgestellter Fläche erfol-
gen gemäß Artikel 18 und 19 der Verordnung (EU) 
Nr. 640/2014. 

8.4.2
Verstöße gegen Verpfl ichtungen 

8.4.2.1
Kürzungen der Zuwendungen, Aufhebungen und Aus-
schlüsse von der Förderung werden bei Nichterfüllung 
der Verpfl ichtungen nach Artikel 35 der Verordnung 
(EU) Nr. 640/2014 unter Berücksichtigung von Schwere, 
Ausmaß, Dauer und Häufi gkeit des festgestellten Versto-
ßes vorgenommen. 

–  Dauergrünlandfl ächen 220 Euro,

–  Gemüse- und Zierpfl anzenfl ächen 400 Euro,

–  Dauerkultur- und Baumschulfl ächen 940 Euro,

–  Unterglasfl ächen 3 800 Euro.

7.3
Der Kontrollkostenzuschuss für die Teilnahme am Kont-
rollverfahren nach der Verordnung (EG) Nr.  834/2007 
beträgt jährlich 50 Euro je Hektar, höchstens jedoch 600 
Euro pro Betrieb.

Voraussetzung für die Förderung der Kontrollkosten ist, 
dass der Betriebssitz in Nordrhein-Westfalen liegt. 

7.4
Bagatellgrenze: 900 Euro pro Jahr.

8
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

8.1
Zu- und Abgänge von Flächen 

8.1.1
Vergrößert sich während der Dauer der Verpfl ichtung 
der Flächenumfang, müssen die Zuwendungsempfänger 
die zusätzliche Fläche für den restlichen Verpfl ichtungs-
zeitraum gemäß den eingegangenen Verpfl ichtungen be-
wirtschaften. 

8.1.2
Soweit die zusätzliche Fläche von den Zuwendungsemp-
fängern selbst bewirtschaftet wird, kann auf Grund des 
jährlichen Auszahlungsantrags gemäß der Nummer  9.4 
für diese zusätzliche Fläche – im Rahmen der verfügba-
ren Haushaltsmittel – eine Bewilligung und Auszahlung 
erfolgen.

8.1.3
Soweit die Zuwendungsempfänger zusätzliche Flächen 
in die Verpfl ichtung einbeziehen möchten, kann die lau-
fende Bewilligung auf Antrag (Ersetzungsantrag) durch 
eine neue fünfjährige Bewilligung ersetzt werden, die so-
wohl die bisherigen als auch die neu beantragten Flä-
chen umfasst. 

8.1.4
Übertragen Zuwendungsempfänger die Gesamtheit oder 
einen Teil ihrer Fläche, auf die sich die Verpfl ichtungen 
beziehen, oder ihren gesamten Betrieb während des Ver-
pfl ichtungszeitraumes an eine andere Person, die an der 
gleichen Fördermaßnahme nach diesen Richtlinien teil-
nimmt oder unmittelbar nach der Übernahme teilneh-
men wird, so kann diese die Verpfl ichtung oder einen 
Teil dieser, der der übertragenen Fläche entspricht, für 
den restlichen Zeitraum übernehmen. Erfolgt eine solche 
Übernahme nicht, so laufen die entsprechenden Ver-
pfl ichtungen aus, ohne dass für den tatsächlichen Ver-
pfl ichtungszeitraum die für diese Flächen erhaltene Zu-
wendung zurückzuzahlen ist. Die Zuwendung verringert 
sich für die Restlaufzeit entsprechend dem Umfang der 
ausscheidenden Fläche.

8.2
Höhere Gewalt und außergewöhnliche Umstände

In Fällen höherer Gewalt und bei außergewöhnlichen 
Umständen kann die Bewilligungsbehörde Ausnahmen 
von den eingegangenen Verpfl ichtungen zulassen. Als 
Fälle höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände 
gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 640/2014 wer-
den insbesondere folgende Fälle beziehungsweise Um-
stände anerkannt: 

–  Tod der Zuwendungsempfänger,

–  länger andauernde Berufsunfähigkeit der Zuwen-
dungsempfänger,

–  eine schwere Naturkatastrophe, die den Betrieb erheb-
lich in Mitleidenschaft zieht,

–  unfallbedingte Zerstörung von Stallgebäuden des Be-
triebs,

–  eine Seuche oder Pfl anzenkrankheit, die den ganzen 
Tier- oder Pfl anzenbestand des Zuwendungsempfän-
gers oder einen Teil davon befällt,
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der beim zuletzt ermittelten Verpfl ichtungsverstoß An-
wendung fand.

8.4.2.10
Wird festgestellt, dass Zuwendungsempfänger zum drit-
ten Mal innerhalb des Verpfl ichtungszeitraums gegen die 
gleichen Verpfl ichtungen verstoßen haben und einmal 
die Zuwendung um 100 Prozent gekürzt wurde, ist der 
Zuwendungsbescheid aufzuheben. 

8.4.2.11
Verstoßen Zuwendungsempfänger zum vierten Mal in-
nerhalb des Verpfl ichtungszeitraums gegen die gleiche 
Verpfl ichtung, ist der Zuwendungsbescheid aufzuheben. 

8.4.2.12
Verstöße, die im vorhergehenden Verpfl ichtungszeitraum 
zu einer Kürzung der Zuwendung zur Förderung des 
ökologischen Landbaus geführt haben, werden bei den 
Kürzungen nach Nummer  8.4.2.2 bis 8.4.2.5 mit einem 
Aufschlag um 10 Prozentpunkte berücksichtigt. 

8.4.3
Verstöße gegen Cross-Compliance

Werden die verbindlichen Anforderungen der Cross-
Compliance gemäß der Nummer  5.5 von den Zuwen-
dungsempfängern im gesamten Betrieb aufgrund einer 
unmittelbar ihnen zuzuschreibenden Handlung oder Un-
terlassung nicht erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der 
nach dieser Richtlinie zu gewährenden Zuwendungen 
gekürzt. Maßgebend hierfür sind die Bestimmungen von 
Titel V der Verordnung (EU) Nr. 809/2014 in Verbindung 
mit Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 640/2014.

8.5
Kombination mit Agrarumweltmaßnahmen

Die Möglichkeiten einer gleichzeitigen Förderung von 
Flächen im Rahmen dieser Richtlinie mit in Nordrhein-
Westfalen geförderten Agrarumweltmaßnahmen ergeben 
sich aus der Übersicht gemäß Anlage 1.

9
Verfahren

9.1
Der Antrag auf Gewährung der Zuwendung ist bis zum 
30. Juni vor Beginn des Verpfl ichtungszeitraums bei der 
Bewilligungsbehörde über den Geschäftsführer der 
Kreisstelle der Landwirtschaftskammer als Landesbe-
auftragter im Kreise einzureichen, in deren Dienstbezirk 
der Betriebssitz liegt. Liegt der Betriebssitz nicht in 
Nordrhein-Westfalen, ist der Antrag bei der Kreisstelle 
der Landwirtschaftskammer einzureichen, in deren 
Dienstbezirk der überwiegende Teil der in Nordrhein-
Westfalen beantragten Flächen liegt.

9.2
Bewilligungsbehörde ist der Direktor der Landwirt-
schaftskammer als Landesbeauftragter.

9.3
Der fünfjährige Verpfl ichtungszeitraum beginnt am 
1.  Januar des ersten Verpfl ichtungsjahres. Verpfl ich-
tungsjahr ist hierbei das Kalenderjahr.

9.4
Die Zuwendungen werden auf Antrag jährlich ausge-
zahlt. Der Auszahlungsantrag ist mit dem Sammelantrag 
für das laufende Verpfl ichtungsjahr zu stellen. 

9.5
Abweichend von Nummer  9.3 gelten Sonderregelungen 
zur Überleitung von am 30. Juni 2015 auslaufenden Be-
willigungen des vorangehenden Förderzeitraums. In die-
sen Fällen ist eine fünfeinhalbjährige Neubewilligung 
mit Verpfl ichtungsbeginn 1. Juli 2015 möglich. Für den 
Zeitraum 1. Juli 2015 bis 31. Dezember 2015 kann eine 
anteilige Zuwendung zeitgleich mit dem Antrag auf 
Auszahlung für das Verpfl ichtungsjahr 2016 beantragt 
werden. 

9.6
Für den Antrag auf Zuwendung und den Antrag auf 
Auszahlung sind die bei der Bewilligungsbehörde vorlie-
genden Formulare zu verwenden. Zum Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides der Bewilligungsbehörde gehö-

8.4.2.2
Werden Unregelmäßigkeiten gemäß Artikel 30 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr.  834/2007 im Betrieb festge-
stellt, wird der Zuwendungsbetrag bei leichten Unregel-
mäßigkeiten um 20 Prozent gekürzt und bei mittleren 
um 50 Prozent. Bei schweren Unregelmäßigkeiten wird 
keine Zuwendung im jeweiligen Jahr gewährt. Schwer-
wiegende Verstöße oder Verstöße mit Langzeitwirkung 
gemäß Artikel 30 Absatz  1 der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 führen zur Aufhebung des Zuwendungsbe-
scheides und Rückzahlung der bereits gewährten Zu-
wendungen.

8.4.2.3
Wird die Prüfbescheinigung nach Nummer  5.2 wieder-
holt nicht innerhalb von sechs Wochen vorgelegt, wird 
der Zuwendungsbetrag um 5 Prozent gekürzt. 

8.4.2.4
Wird festgestellt, dass der durchschnittliche jährliche 
Mindestviehbesatz von 0,3 RGV je Hektar Dauergrün-
land nach Nummer  5.3 unterschritten wurde, wird der 
Zuwendungsbetrag für das Dauergrünland in dem Jahr, 
in dem die Abweichung festgestellt wurde, bei einer Un-
terschreitung zwischen 5 und 20 Prozent um 20 Prozent 
und bei einer Unterschreitung zwischen 20 und 50 Pro-
zent um 50 Prozent gekürzt. Bei einer Unterschreitung 
des Mindestviehbesatzes um mehr als 50 Prozent wird 
für das Dauergrünland keine Zuwendung im jeweiligen 
Jahr gewährt. 

8.4.2.5
Bei Verstößen gegen die Verpfl ichtung nach Nummer 5.4, 
kein Dauergrünland in Ackerland umzuwandeln oder 
auf einen Pfl egeumbruch zu verzichten, wird der Zuwen-
dungsbetrag in dem Jahr, in dem die Umwandlung oder 
der Pfl egeumbruch festgestellt wurde, bei einer Um-
wandlung einer Fläche von bis zu 5 Prozent um 20 Pro-
zent und bei einer Fläche zwischen 5 und 10 Prozent um 
50 Prozent gekürzt. Bei einer Umwandlung oder einem 
Pfl egeumbruch von mehr als 10 Prozent der Dauergrün-
landfl äche wird für das beantragte Dauergrünland keine 
Zuwendung im jeweiligen Jahr gewährt. Die Zuwendun-
gen für die Dauergrünlandfl äche, die in Ackerland um-
gewandelt wurde oder auf der ein nicht genehmigter 
Pfl egeumbruch erfolgte, sind zurückzuzahlen. Umwand-
lungen und Pfl egeumbrüche von weniger als 0,25 Hektar 
im Jahr bleiben unberücksichtigt, ebenso wie nach 
Nummer 5.4 genehmigte Pfl egeumbrüche.

8.4.2.6
Bei Verstößen gegen die Verpfl ichtungen gemäß Num-
mer 5.7 (soweit sich diese auf die Aufbewahrungspfl ich-
ten von Unterlagen bezieht, die für die Überprüfung der 
Förderfähigkeit oder der Einhaltung von Verpfl ichtun-
gen notwendig sind) wird der Zuwendungsbetrag um 20 
Prozent, bei Verstößen gemäß Nummer 5.8 (Publizitäts-
pfl ichten) und gemäß Nummer  5.9 (Mitwirkungspfl ich-
ten) um 10 Prozent gekürzt.

8.4.2.7
Wird bei Dünge- und Pfl anzenschutzmaßnahmen gleich-
zeitig gegen maßnahmenspezifi sche Verpfl ichtungen und 
gegen Grundanforderungen im Bereich Düngung oder 
Pfl anzenschutz verstoßen, ist der doppelte Kürzungssatz 
anzuwenden.

8.4.2.8
Bei mehreren Verstößen gegen Verpfl ichtungen einer Ag-
rarumweltmaßnahme wird der Zuwendungsbetrag um 
den höchsten Prozentwert gekürzt. Eine Kumulation der 
Kürzungen erfolgt nicht. 

8.4.2.9
Im Fall eines Folgeverstoßes gegen die gleiche Verpfl ich-
tung nach den Nummern 5.1 bis 5.4 innerhalb des Ver-
pfl ichtungszeitraums ist der Zuwendungsbetrag neben 
der gemäß Nummer  8.4.2.2 bis 8.4.2.5 vorzunehmenden 
Kürzung zusätzlich um den halben Prozentwert zu kür-
zen, der beim zuletzt ermittelten Verpfl ichtungsverstoß 
Anwendung fand. Im Fall eines Folgeverstoßes gegen die 
gleiche Verpfl ichtung nach den Nummern 5.7 bis 5.9 in-
nerhalb des Verpfl ichtungszeitraums ist der Zuwen-
dungsbetrag um den doppelten Prozentwert zu kürzen, 
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ren gemäß Nummer 5.1 der Verwaltungsvorschriften zu 
§ 44 der Landeshaushaltsordnung die „Allgemeinen Ne-
benbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförde-
rung“ (ANBest-P), mit Ausnahme der Nummern 1.2, 1.3, 
1.4, 2, 3, 4, 5.4, 5.5 und 6. 

9.7
Als Verwendungsnachweis gelten die Angaben zum An-
trag auf Zuwendung nebst allen Unterlagen in Verbin-
dung mit dem Zuwendungsbescheid und dem Antrag auf 
Auszahlung der Zuwendung, insbesondere die darin ent-
haltene Erklärung, dass die vorgeschriebenen Produkti-
onsweisen und Verpfl ichtungen eingehalten wurden, so-
wie das Flächenverzeichnis des Sammelantrages.

9.8
Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen sind gemäß der 
Verordnung (EU) Nr. 809/2014 durchzuführen. 

9.9
Die Identifi zierung der Flächen erfolgt nach dem Feld-
blocksystem gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 640/2014.

9.10
Die Bestimmungen der InVeKoS-Verordnung sind anzu-
wenden. Dieses gilt insbesondere hinsichtlich Referenz-
fl ächensystem (§ 3), landwirtschaftlicher Parzellen (§ 4), 
elektronischer Kommunikation (§  6) sowie Duldungs-, 
Mitwirkungs-, Nachweis- und Meldepfl ichten (Ab-
schnitt 8).

Es gilt abweichend eine Mindestschlaggröße von 0,01 
Hektar.

10
Schlussbestimmungen

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung von 1. Juli 2015 in 
Kraft; er tritt am 31. Dezember 2020 außer Kraft. 
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Langj. Flächenstillegung (Altmaßnahme)
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III.

Geschäftsstelle des Landes-
personalausschusses NRW 

Sitzungstermine
des Landespersonalausschusses NRW

im Geschäftsjahr 2016
Bekanntmachung der Geschäftsstelle 
des Landespersonalausschusses NRW 

– Az.: – 04.01 – 16 – 5 –
vom 1. Dezember 2015

Die Sitzungstermine des Landespersonalausschusses 
NRW für das Geschäftsjahr 2016 werden wie folgt fest-
gelegt:

7. Sitzung:  Mittwoch, 10. Februar 2016
Abgabetermin 
für Anträge:  Mittwoch, 13. Januar 2016

8. Sitzung: Mittwoch, 27. April 2016
Abgabetermin 
für Anträge:  Mittwoch, 30. März 2016

9. Sitzung:  Mittwoch, 28. September 2016
Abgabetermin 
für Anträge:  Mittwoch, 31. August 2016

10. Sitzung: Mittwoch, 23. November 2016
Abgabetermin 
für Anträge:  Mittwoch, 26. Oktober 2016

Vollständige Antragsunterlagen (siehe §  1 Verfahrens-
ordnung, Anlage zu § 2 Absatz 1 der Geschäftsordnung 
des Landespersonalausschusses vom 23. November 2015 
(MBl. NRW. 2012 S. 128), die bis zum Abgabetermin bei 
der Geschäftsstelle eingehen, werden in der Regel in der 
folgenden Sitzung behandelt.

– MBl. NRW. 2015 S. 808


